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Bekannturachuirgeri des Königi. Landrath-Amtes.
Als! VIII, Euer· Hochrvohlqebeirerr iibersenden wir anliegend Abschrift

l. einer von den Herren slliicriiierrr der Finanzen, des Krieges, der geistlichen, Unterrichtss und Piedizinals
Ttrirreterzerrheirerr und des» Seinem dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz und von diesem uns mit«
getheilreri Berfirarrrrg an den Herrn Obersspcrifidenten der sprovinz Sachsen vom l3. Ort. l860 und

2. eines Erlrrsses an den Herrn Qoerispråsidenterr der Provinz Wcstphalen vom 23. Juli c.�
betreffend die Heranzichung der Cieistlicherr und Schullehrer zur EinquartierrrngssLast während des
mobilen Zusiarrdes der« �Zi r mer, zur Kenntnißnahcne und weiteren Piittheilrrng an die Ortsbehördern

Lsrestri u, de» I7- Seneka-is» 1863. KönigL Regierung. Abtheilung des Innern.
An sämmrlicle Herren Landräthe des Departements.

Vorsiehende Veriijgrrrig der königl. Regierung zu Breslau nebst den darin erwähnten hohen
Ministerial-Erlassrsn bringe ith hiermit zur Kenntniß der Orts-behörden.

Namslark den 29. September 1863.

IsAbschriftsI Auf den aus Veranlassung einer Anfrage der KiinigL Regierung zu Erfurt: ob die
Geiftlichen und Schnitt-hier, ferner die zurückgebliebenen Familien der ins Feld gerückten Viilitaipspersvnen und
endlich die zur Niiethe wohnenden Kiirrigl Beamten im Falle einer Niobilmachirrrg Von der Gewährung des
NatnrrihQrrartiers befreit seien,i unterm 4. October pr. erstatteten gefälligen Bericht erwidern wir Euer
Hochwohlgeboren Folgendes ergebenstt

»Was die Ernanation reglernentarisclier Bestimmungen über die Befriedigung des Quartier-Bedürf-
niffes im Hliobilrrrachrmgcsfrrlle anbctrisft, so ist mit Nüclsicht auf das Gesctz wegen der Kriegeleistungen und
deren Vergütung vorn 1l. Mai 1851, welches im § 16 die Gemeinden, als dem Staate in Betrefs der
Gewährung bes NaturalsQurrrtiers verpflichtet, hinstellt, im Allgemeinen daran festzuhalten, daß der Erlaß
derartiger Bestimmungen irrncrhalb der durch die gesetzliclien Vorschriften gezogenen Grenzen prinzipaliter den
Communen obliegt nnd ein jzrrtreterr der Staatsbeherderi möglichst auf vorlemrrrende Veschivcrdefälle zu be-
schränken ist. �� ZZnr 9iii1itschnrrr· für die Behandlung solcher Fälle. bemerken wir Nachstehendes:

l. Nach § 3 No. 3 und § 16 des Gesetzes vom 11. Mai 1851 ist die Gewährung des Natural-Quartiers
fiir die Etappen während der Dauer des mobilen Zustandes der Armee Gemeindelash

II. Jn welcher Art die Genreirrde ihre Verpflichtung erfüllen und die Mitwirkung der Gemeindeglieder in
Arrspruch nehmen will, ist zunächst ihre Sache. Es kann dies in verschiedener Art geschehen:

1. durch Umlegrrnrr auf die Häuser schlechthin. Dann trifft die Last schließlich lediglich die Hauseigen-
thümer und bleibt es den Niiethern überlassen, in Betreff der von ihnen event. getragenen  Sinquar.
tieknug ihre» Negreß an die Harrseigenthiiiner zu nehmen lTheil I Titel 21 §§ 289, 290 des A. L. R.!;
die Dienstgrrrndstücke der Geistlichen und Lehrer sind nach § 4 alinea 7 der Städte-Ordnung vom 30.
NM 1853 befreit; für andere öffentliche Gebäude ist die Allerhöclhste Cabinets-Ordre vom 8. Juni
1834 maßgebend, oder

2, durch Nepartition auf die Häuser resp. die Wohnungen in denselben. JU diesen! Falle hört die
Last Aus« 0in9 einfache Reallast zu sein und nimmt den Charakter einer gemischte nNeabPersonabLqst
an, welche von dem Besitzer des belasteten Wohnungsraunres zu tragen ist; für die Dienstgrund·
stücke der Geistlichen und Lehrer aber bleibt der § 4 alinea 7 der Städte-Ordnung maßgebend; die-
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selben sind frei und wenn die Menge der Truppen zu deren Mitbenutzung zwingt, so kann dies nur
gegen Entschädigung nach § 17 des Gesetzes vom 11. Mai 1851 geschehen; Gleiches gilt hinsichtlich
der servisberechtigten MilitalrsPersonen des activen Dienststandes oder endlich

3. durch Kasernirung der Etappen und Aufbringung der dadurch entstehenden Kosten im Wege der
EommunalsBesteuerung.
Jn diesem Falle kommen hinsichtlich der Beitragspflicht überall die gewöhnlichen Bestimmungen zur

Geltung nämlich:
a. Geistliche, Kirchendiener und Lehrer sind nach § 4 alinea 12 der Städte-Ordnung zu

beurtheilen, also in der Regel erimirtz
b. für Beamte gilt das Gesetz vom 11. Juli 1822.
o. servisberechtigte MilitaispPersonen des activen Dienststtrndess sind frei, insofern sie

nicht Gemeinde-Mitglieder sind.
d. MilitairJpersonen des Beurlaubtenstaudes sind nicht frei.

Wenn Behufs Erfüllung der Einquartierungspflicht von Seiten der Gemeinde keine wirkliche Com-
niunalsteuer erhoben wird, kann auch zu Gunsten der Beamten der § 3 des Gesetzes vom 11. Juli 1822
nicht angerufen werden.«

Bei Rücksendung der Berichts-Anlagen stellen wir Euer Hischwohlgeboren die weitere gefällige Ver-
anlassung hiernach ergebenst anheim. Berlin, den 13. October 1860.

Der FinanzsMinisten Der Minister des Innern. Der Kriegs-Piiiiister.
 gez.! o. Votum.  gez.! graf o. Schmerim i. V.  .;ez.! Hering.

An den Königlichen Ober-Präsidenten Herrn v. Witzleben Hochwohlgcboren in Magdeburg

lAbschriftJ Auf den gefälligen Bericht vom 26. November 1861 No. 5531 betreffend die Hemm-
ziehung der Geistlichen und Schullehrer zur Einquartiernngslast Iwälyrend des mobilen Zustand es der
Armee erwidern wir Euer Exeellenz nach näherer Erörterung des Gegenstandes Feslgectdes ergebenst:

Das Gesetz wegen der Kriegsleistungen und deren Vergütung vom 11. Mai 1851 bezeichnet im §
16 ausdrücklich die Gemeinde, nicht den Einzelnen, als zur Hergabe des NatnraLQuartiers für Ofsiziere,
Militairbeamte, Niaunschaften und Pferde während des mobilen Zustandes der Armee verpflichtet, und erklärt
damit die Einquartierungslast bei eingetretener Mobilmachung der Armee für eine Gemeindelast, d. h. für eine
von den Gemeinden als solchen zu erfüllende Obliegenheit. Die Bestimmung des § 17 a. a. O.,

daß die Gemeinden berechtigt sein sollen, insoweit dies zur Erfüllung der im § 16 bezeichneten Oblie-
genheiten erforderlich ist, die in ihrem Bezirke belegenen Grundstücke und Gebäude zu benutzen und sich
nöthigenfalls zwangsweise in deren Besitz zu setzen,

läßt hierüber keinen Zweifel und namentlich nicht die in den gefälligen Berichten vom re. dargelegte Auffassung
zu, daß die Gemeinden dem Staate nur für die Gesantmtleistung ihres Bezirks, d. h. für die vollständige
und rechtzeitige Gewährung des Natural-Quartiers Seitens der Inhaber von Wohnungs- und Stallräuinem
als der eigentlich Verpflichtetem verantwortlich sein sollten.

Aus der durch das Gesetz getroffenen Bestimmung der Einquartierrtrrgslcrst als Ciemtsirrdelcrst folgt
aber von selbst, daß die eventuelle Vertheilung der Last auf die Mitglieder der Gemeinde in den Fällen einer
Mobilmachung der Armee, da das Gesetz darüber keine abweichenden Bestimmungen enthält, nach den für die
Aufbringnng der Gemeindelasterr im Allgemeinen bestehenden Vorschriften zu bewirken ist, und rnüsseki wir es
daher bei den in diesem Sinne unterm 13. October re. 1860 ergangenen Entscheidungecr der dainaligetr am:
nister der Finanzen, des Krieges, der geistlichen 2c. Angelegenheiten und des Innern bewenden lassen.

Jn wie weit hiernach von den Geistlichen und Schullehrerit eine Befreiung von der Einquartie-
rungslast für die Dauer des mobilen Zustandes der Armee geltend gemacht werden kann, hängt, wie dies
auch in der Verfügung vom 13. October 1860 ausdiicklich hervorgehoben ist, hauptfäthlich VAVOU Ab, auf
Wklche Weil? von den Gemeinden die Verpflichtiing zur Quartier-Gewährung erfüllt und dazu die Mitwirkung
der Gemeindegliedtk it! Anspruch genommen wird. Erfolgt die Uriterbringunzz der Nkannfchaftett nnd Pferde
durch Umlegung anf die vorhandenen Gebäude, so können die Dienstgrtindstiicke dir Geistlichen und Eli-unmerk-
lehrkva insoweit denselben die im § 775 Tit. 11 Theil II des A. L. R. und in den Städt» und Land-C!emeinde-
Ordnungen festgesetzten Bcfkeiuvgcn zu Statten kommen, zur Tragung der Einquartierntrgslast überhaupt nicht,
oder doch nach § 17 des Gesetzes vom 11. Mai 1851 nur gegen Eirtschädignng liertrnzfezogett werden. Ab-
gesehen von den Fällen einer hiernach allerdings nur ausnahmsweise zulässigerr Mitbenutzung der gedachten
Grundstücke steht es den Gemeinden aber auch frei, Mannschasten und Pferde im Wege der Kasercrirurrg
oder der Einmiethung unterzubringen und die dadurch entstandenen Kosten durch Arisschreibung einer Conmnsp
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nalsteuer  nlit Genehmigung der Regierung! herbeizuschaffem in welchem Falle die Beilragspflicht iiberall nach
den bestehenden allgemeinen Bestimmungen zu beurtheilen ist.

Zu derartigen Steuern können event. auch Geistliche und Schullehrer zu contribuiren verpflichtet sein,
insbesondere nach den Vorschriften der verschiedenen Städte- und LandsGemeindpOrdnrrngen alsdann, wenn
ihnen die Befreiung von directelr persönlichen GemeindesAbgaben nicht schon zur Zeit der Verkündigung der
Gemeinde-Ordnung vom 11. Vilirz 1850 zugestanden hat.

Euer Creellenz stellen wir nach Vorstehendem die gefällige weitere Veranlassung ergebenst anheim.
Berlin, den 23. Juli 1863.

�Der Ftllllltz-Uiitllistt�k. Der .lrriegs-t!.liirlister. Der Viinister d. geisti. te. Allgelegetllx Der Ptinister d. Ilrllerll.
 gez.!o.äzodelschmirrgh.  gez.! o. Zion-r.  gern! n. Jnü�ler.  gez.! Hi: Eulendurg.

An den �Rönigl. Staats-Minister und Ober-Präsidenten Herrn v. Dllesberg Excellenz zu Münster.

J?! 268] Betrifft die Ausführung der Wahlen fiir das Abgeordneten-Haltet.
In Allssilhrurra der Allerhdcttsten Ordre vom 2. September c. und in Gemäßheit des Artikels

5l der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar t850, ist auf Grund der §§ 17 und 18 Der Wahlordnung
vom 30. Niai 1849  Gesetz-Sltlrlrtrl. von 1849 S. 19!, von dem Herrn VJZirIisier des Innern der Tag
zrtr Wahl der Wahlmånner auf den 20. October d. J» und der Tag zur Wahl der Abgeordneten
den 28. October d. J. festgesetzt worden. � Nachdem mir am gestrigen Tage die Urwählerlisien aus
slinrnrtlichen Ortschaften des Kreises eingegangen, werden vorn LandrathssAcnte nun die Abtheilllltgss
Listen auf- und festgestellt. Die Zusendung derselben an die ernannten Herren Wahl-Vorsteher erfolgt
Dienstag, den 13. October e» � demnächst diese Listen am 14., 15. nnd 16. October e. am
Wahlorte öffentlich auszulegen, behufs Befcheiniaung aber, daß dieses geschehen, sowie, das; keine Sie:
clamation dagegen erhoben und das; die erhabenen Reclantationen erledigt sind, mir am l7. d. Alls.
mittelst ervresser Boten einzureichen sind, durch welche ich die Listen wiederum sofort zurilckseciden werde.

Das Berzeichniß der Wahl-Bezirke, WahlsBdrsteheher und Wahl-Orte »so. Wahl-Lokal»
sowie die weiteren Anordnungen, bezilglich der am 20. d. Nits stattfindenden WahlmanrreriWahl, wer«
den am 13 d. Mts durch ein besonderes Ertradlatt zum Kreisdlatte mitgetheiit werden, daher ich die
Ortsgerichte hierdurch auffordere, dieses  Extrablatt am genannten Tage Piittags 12 llbr hier abholen zu
lassen, wobei gleichzeitig die Viitsendrlng der Formulare zu den Wahl-Protocol1en, sowie des Wahl-
Reglements re. erfolgen wird. Namslau, den 10. October 1863.

»Ist 209l Die Ortsgerichte werdenyaufgeforderh bis Dienstag. den 13. D. Mist, zu berichten,
welche von den Velerarren die Schlacht bei Leipzig als Combaltanren nlitgemachl haben, eoent. ist eine
NegatiosAnzeige einzureichem Namslau, den 9. October 1863.
Jcki2s0l Diebstahl.

In der Nacht vom 6. zum 7. d. Mts sind dem Herrn Pastor Flicek in Poln.-Wt"trbitz,
Kreuzburger Kreises, mittelst gewaltsamen Einbruchs die nachstehend verzeichneten Gegenstände gestohlen
worden. Sie Spur Der Thaler führt nacl! dem hiesigen Kreise. � Die Ortsbehörderr und Gensckarmen
des Kreises sordere ich auf, zur Ermittelrrng der Diebe und gestohlenen Sachen thätig rnitzuwirkem

Narnslau, den 9. October 1863.
« l. Ei» Eidckdcluttctt Oberbett mit einem weiß und dunkelroth gestreiften KotturuJrrdeltz 2. ein FlaumfedmObm

bett mit weiß und roth gestreiften Drillich-Jndelt; 3. zwei Koplkissen mit weiß und roth gestreiften Drillich-Indeltenz 4. eine
weiße Beltdecke mit Sternrnustern und gewirkten Spitzen besetzt; 5. eine weiß und braun gesprenkelte KattunWettdeciez 6. ein
leinenes Kinderberttucli gez. F. l; 7. zu zwei Fenstern weiße Gardinen mit eingestreuten Blumen und gevegtem Rande; 8. ein
weiß und roth groß karrirter Bettüberzrrzz 9. ein weiß und roth klein karrirter Bettilberzuaz I0. 2m rotb=, weiß» blaugestreifter
Krnderbettateberzugz l1. Drei tteUeItvcißleinerre Mannshemdenz t2. zwei Paar weißleinene Manns-Unterbeinkleider, wovon ein
PAOI fällt nru/ UOch Ungezskchllkb und das andere Paar gebraucht urd mit 7 F. I0 gezeichcretz I3. ein weißleirrenes Frauen-
bemd mit gehäkeltctn Cinsatz Um den Hals, gezeichnet S. W. 23; I4. ein weißleinerres gestreiftes Handtucip gefriert S. W.
&#39;95 H� zwei Qusgcbesserte alte Leinwand-Mannshcmden gezeichnet L. W.; I6. ein blau» weiß: und fchwarzkarrirter baum-
WOUEIJEV Bauen-Hausrat; l7. zwei kattlrlre bunte FraUenHalHtLrcher und ern rotbes Schrlupfluch mit grauem Blåtterausdruckz
is« W« kakklms klein gedlümte Frauen-Jacke; I9. eine weißbaucnwollcne 9Jtärrner-Socte, gezeichnet J. F. I3.
 2m � �*3 kxkk �warf�

Die» in den untenstrhenden Signalements bezeichneten Strafgefangenem Tagearbciter �biete:
nymus Knlkksl OUS Franienberg, Kreis Frankenfteim und der Fabritardeiler August Langer
OUS BHEHEOU find am 5. d. M. Abends 7 Uhr von dem Arbeitsvlatze im Steindruch zu Ober-Streit
bei Strckgau entflohe-l. s Die Oersvehökden und Genaue-knien des Kreises haben auf dieselben zu vi-
giliren, lie lm Betretungsfalle feslzunehrnen und mittelst sichern Transports hierher abzuliefern.

Revision, den 7. October 1863
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øignalernent des Hieronymus Kunkel, verurtheilt wegen Diedstabrs zu 6 Jahren 3«chkk,a»s, vom 18. Fu»
ist«.- bis 69. Religion: katholisch; Alter: 24 Jahre; Größe: 6� 2�; Haare und Augenbrauen: blond; Augen: blauarauz
Stirn: frei; Nase: spitz: Mund: gewöhnlich; Zähne: vorn vollständig; Bart: rasirtz Kinn und Gesichtsforrnx rund; Gesichts-
sarbct gesund; Statut: unterlegt; Sprache: deutsch; besondere Kennzeichen: keine. � Bekleiduntp braune Tucdmützy
braune Beiderwandjacke, l Paar lange Drillichhosem t Paar Hosentrögew l Paar rvollcne Stri1n1pfe, Strumpfbandey
Knöcl!elfctkuh, l wesszes Hernd Nr. 60.5, I weiß und blau karrirtes Halstuch.

Sigttalentettt des Au ust Banger, verurtheilt wegen Diebstahls zu 6 Jahren Zuchtshaurz vom 9. Juni I863
bis 9. Itlsti 1569. Religion: katboli cl!; Alter: 533 Jahre; Größe: b� b�; Haare: braun; Augenbrauen: braun; Augen: blau;
Stirn: frei; Nase: langlich schmal; Mund: gewöhnlich; Zähne: vollständiaz Bart: dunkelbraunz Kinn: rund: Gefichtsfortrn
länglich: Gefichtsfarbn gebrannt; Statut: Schlank; Sprache: deutsch. �- Bekleidung: Eine braune Stumm�lm, eine braune
�äeibermanbjarfe, ein Paar braune lange Drillichbosem ein Paar· lange wollenc Strümpfe, braune Strumvfbandey Knöchel:
schuhe, ern Hemde, ein blau nnd weiß karrirtrs HalHtuch, sämmtliche Sachen tragen den Stempel K. S. St. No: d:33.

Jlc27sl GefundeneTaschettuhr.
Auf der Chaussöe von Giesdorf nach ReichthaL gegenüber dem Kirchhofe von Giesdorf,

ist eine silberne Taschenuhr gefunden worden, welche von dem sich legitimirenden Eigenthümer bei der
PolizeisVerrvtaltung von Reichen in Empfang genommen werden kann.

Name-lau, den 9. October 1863.

Der Röttigb Laut-roth. Salice Contefsrk
Die Druckforcnnlare zu den HausstetrenAnlagen pro i864 sind eingegangen und können bei

Gelegenheit der Steuer-Einzahlung pro October c. hier abgeholt runden. Die Ortsgetichtc des Krei-
{es werden daher angewiesen, die Haussieuerkllnlagen selbst, demnächst unter Berücksichtigung der statt-
gefundenen Veränderungen, nach Maßgabe der diessettigen KreisblattsBekanntrnawurtg vom 18. Sept.
1862 Nr. 39 zu fertigen und bis längstens zum l6. November c. in 3 Eremplaren bestimmt hier.
her einznreichern Staats-lau, den 5. Dctbr. 1863. Königs Krcäiis-Steuer«-Kasfe.

sinke.

fAllgemciner»Anzeiger.
». - �--«---H�»�..-- »

Bekanntmchung
Nachdem Behufs der Neuwahl des Hauses der Abgeordneten in Gemäßheit des § 15 der Ver»

ordnung vom 30I Mai 1849 die zur Wahl der Wahlmänner aufgestellten Urrvahleilisterr am 6., 7. unD
8. D. VI. in unserm Pvlizeisilnite Öffentlich ausgelegen haben, werden nunmehr« auch die von uns auf
Grund derselben festgestellten AbtheilungssListen am IZL, III. und l6 d. III. in unserem Polizei-
Amte öffentlich ausliegeku Dieselben können während dieser Zeit eingesehen nnd etwaige dlieclanrationen
dagegen binnen 3 Tagen bei unserm Secretair zu Protokoll gegeben werden Innerhalb derselben Frist
haben mit Bezug auf den § 13 Der gebrachten Verordnung diejenigen hiesigen Urwahler, welche gesetz:
lich steuerfrei sind, die Grundlagen der für sie anzulegenden Steuerberrchnnng unter Angabe ihres Na-
mens nnd Standes und der Beweismittel für das angemeldete Einkommen, entweder schriftlich anzu-
zeigen oder unserm Secretair zu Protokoll zu geben.

Nun-Blau, den 9. October 1863. D e r M a g i st r a t.�-�--. ._.�_.._... -....__-�_.._ -. --.--j-----
Zwei neue Danienschuhe in verschiedenet Sagen find als gefunden in unserem illolizeiJlnite ab-

gegeben worden. Der rechtmäßige Eigenthümer kann dieselben gegen Erstattnng der JusertiorissGebiihtcn
Vci Uns in Elltpfclllg nehmen. D  g P g [  r k  1  k r m a [ t U n

Wamälau, Den 9. October 1863. �______9
cnlaitgßfrrgermei�el�:_m___
Lattdwirthschafts - Beamten - unterstützt-ergo - Verein.
Sonntag, den 18. d. Mts., Nachmittags 4 Uhr, finde: eine Versaivsvluog lBebufs Ein«

zahlung der IXJZVIKHJXN Beiträge! im Schittzenhattse sinkt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.
Grarnbschittz den 8. October 1863. Der Vorsikäslldsk

» F. Gras, zlsenlrelwtion Dounktsnutrlr
Freitag, den los. October I863, Nachrnittags � Uhr, findet

zu Honigern eine Sitzung des conservattv-constrtuttottellen Ver-
eines im Namslauer Kreise statt. D e r V o r st a n d.
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Beilage zu  41 des Nanislauer Kreisblattes
Sonnabend den 10. October 1863.

. .--.·.. � - ��
�wf. _&#39; g. &#39; »y &#39;"-«--·-I; i g Cineni geehrten Publicnin die ergebene ?lnzeige, daß ich mein Pntzz Moden-

g Z« nnd sxalciiitericsWaareei-Lager auf der Leipziger Messe aufs Reich-
 shaltigste assortirt habe. Gleichzeitig mache ich auf mein großes Lager Wvllwaokels auf-
f: mei«ksam, besteyeiid iii Mantilleii, Hauben, Kragen, sowie alles das, was die Mode
g bietet und bin ich duisch Eiiikåuse in den renoinmirtesten Fabriken in den Stand gesetzt, die
3 l « « « · . 1�E �bullagflex: Preise zu stellen. S»  l o c.
».  In der goldenen Krone K
Q»; S. Warum! C« Wand ans Brei-statt.
E: Dasdkeuesihniias die Tuchfabticaiivii für Herbsts und WintersAnzüge für Herren und Kna-
c »den brachte, ist iii unterem kläeikaufscklocale vorhanden, und lassen wir, der Merkwürdigkeit wegen einen spkeissCouiaiii folgen: &#39;
5% Feine Dou.ble-Nöcke, Tit-ists, . . . « . . . . . . . . . . . von 71/2 Thlr. an;
: cx: _ = : : mit Bibeifulkek . . . . . _ � � » , » » � 6 � ,
E�: schtvarze Tuch-Röcke mit feinem Oileansfuktek . . . . . . . - gis-z . �
E? Z - - =_ = seideiiem Futter . . . . . . � � « , . 7 � «
F� Z Heil-IT: oder Gsefellschiiftseiiföcke . . . . . . . . . . . . . - 5 . .s; z» Zagckoks in allen Gattungen . . . . . . . . . . . . . . . , , « » � 9 ,
«so P u S ingkBeiiikleider in niedeilsiiider u. frarvöfifcben Sto en - 21 . .Es? Westen, in Seide, Bukskiiig und Sammet, �O � � · » » »  » , 1152 « ·Z E, Schhfs WV Skkppköcke in iilseiiiistheiider Auswahl. 6
c!"G?

B�

EH!

Ost«
UIIWLIUIIHUIUWIIUUOUJUHII 
eineViehfchleußekin und ein

1;- Knaben-Anziigc. j�
suiie Gegenstände Zn aiiffalleiid billigen aber festen Preisen

Stand: I in der goldenen Krone« T und bitten wir genau darauf zu achten «
Pnciillij Si? Wand ans Breslain

Markt-Anzeige.
b guter» klvtkilsshkjftt sOameiiivelt iiiNanislaii und der Umgegend die er-ilc Elle ASCII:- Uß wtsznacbsteii Llliaikt niit einem großen Lager von Damen-

Mantels» Bnriinsicm Palitots, Saufen u. MädchemGardekphe
ibesiicheii weiden nnd sind sämmtliche Gegenstände genaii nach Paris» Mode-Its

� sz lcvvirt, W« hvffklh Mß keine der Damen unser Local unbefriedigt verlas-
I.se« will!� S. Pllclllly C« WUUV aus Breslan

 VevkåttfsthLoeal in der goldenen Krone �E
und bitten wir genau darauf zu achten.

Mäntez, Palilals G� Jacken
erhielt ich in grösster Auswahl und versichere die billigsten Preise. s s

Stall»

Bedientee zum
fofoitigen

Anttitte vom

n�
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machen.

Con sectiorls-Lager, bestehend in

billige» Preise»

sie« u. reinen-»He r
sind elienfnlls in größter Arlslnizlil am Lrgeln

abgeben zu können.

EHHHYHHHHHHHHÆEHHHHH
Durch erneuerte Zusendllrigelr von meinem Berliner Hause ist mein

Damen-Meinem» Paletots u. Zacken,
- zum bevorstehenden Jahrmarkte mit allen Nenheiteli ans das Vollständigste

ausgestattet, und ist es mir dadurch möglich, selbst die besten Sachen zu sehr
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TLEUEEEEMEEEEEEEHEEPLEEEEA 
« Das Neneste, was die Mode für die Herbst: nnd Winter-Saisorr
J] bietet, habe ich bereits am Lager; ich erlaube mir daher, eine geehrte Da-

menwelt ans eine reichhaltige Qlrislvahl in

Lilien, Palmen, Melken und  Konturen,
« nach den neuesten Pariser und Wiener Niodery sowie auch in sranzö

Eisiseheii Kränzen, Blnrnen und Federn, ganz ergebenst alisrnelsksanl zu P«
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Rofa Goldmamu E� 1. 
aßu

S. Bielseljowskls
GasiharlsEVerpachtung.

Das Wirthshaus zu Lorzendors, verbunden
mit circa 8 Morgen Land, isi von �Neujahr ab,
auf 3 Jahre anderweitig zu bewachten.

Der KrallhVerkauf auf den!
Beete beim Dom. Lankall findet
out-II. October statt.

Äiittwocly den I11. d. OR» Joch:
mittag 2 Uhr findet bei der Vogel:
iuüble der skrauhVcrkarrf auf dem
Beete statt. Dorn. Eekersdorsi

w Unlereeichriele empfiehlt sich zur Anferti-
gung jeder weiblichen Handarbeit in Blitz, Da:
ikicu:schtikidct«ei, Tskißllåiwll und Stif-
kctei, den geehrten Herrschaften unter Zusscherrliig
der reelsterr Bedienung und saubersien Arbeit.

Dorotbea Adler. Scbirlzensiraßid

Arbettslcute
männlichen und weiblichen Geschlechts, finden Be:
schästigurrg an den Bauten der hiesigen Schloß·
brauerei und haben sich ZU melden bei

Reich, Maurermsiiu
III« Reduktion, Druck nnd Verlag vorr«I«.«.7LI«Zss«r1-1atin iiszsiamelairf �

20 Thln Belohnung. I
Am Dienste-ge, den 6, October, Vormittag gegen 10 Uhr?

ist mir aus Wege vom Markte bis m Fiönigb Stellen?
Amte eine r , esderne Vrieftaschh i ·"ch eine KassenAns
Weisung von llln Title. befand, v« ren gegange . In der
Vrieitasche rvar auf ein 1 leeren �lälatte, &#39; Spaa - al mein
Name mit Bleistift «» ·-rieben. Der « · der dieser Seid!?
 weiche ·ch obige Belohnung zusichere! möge besrirclsichtigern
daß ich sbst ein nnvermdgerrder Mann b« mir das Geld
behufs eines Baues geliehen hatte und ich r en Vulnst
desselben in die größte Verlegenheit gerathe � �ie .l7iasserr-
Anweisung war mit einer von nachstehenden Nummern bezcickxi
net: 3n4,.�82, 126,854 la« « ·., 161,489. Die.
rechtmäßigen Inhaber · er Nu: rn vi · sich gefålliast
bei mir� zu melden um dadurch zu Feststellung der richtigen
Nummer des verlorener} Slteiries zu gelangen.

Vorspiel-is, Stelle-wes. in Der deutsche« Vorstadt-

Pjseririielhungl Werhiillngelk nilsblilt oder
unmöbiirt, nsil Pfereestall und Wogenreinish sind
zu veeiuietben und bald zu beziehen bei

Fcz «?k.sclike1td, Saltlermffn
Sonntag, den H. October, findet zum Schluß

der SosniriersVergnilgungen Auf dem Kitfchklkkgk
bei Flieeservilz ein Abschiedsball Halt, wozu ich
ergebenst einlade. Krubetz

. Gasiwilth in kkieefervilz
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